
Der Auftraggeber beauftragt den Versteigerer, die in der Anlage aufgeführten Positionen im Rahmen der öffentlichen

Auktion vom .............................................................. in seinem Namen und seiner Rechnung zum Höchstgebot zu versteigern.
Er versichert, dass das eingelieferte Material sein uneingeschränktes Eigentum und weder mit einem Pfandrecht noch mit
einem sonstigen Recht Dritter belastet ist.

a) Der Auftraggeber zahlt an den Versteigerer ein Entgelt von .............. % vom Zuschlagspreis und darauf die gesetzliche

Mehrwertsteuer von derzeit .............. %. Der effektive Abzug beträgt .............. % vom Zuschlagspreis.

b) Die eingelieferte Ware ist gemäß Ziffer 4 der Einlieferungsbedingungen zum Ausrufpreis versichert. Die Ver-
sicherungsgebühr beträgt 1,75% vom Ausrufwert zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

c) Sollten gemäß Ziffer 6 der Einlieferungsbedingungen Prüfkosten anfallen, werden diese dem Auftraggeber zzgl. der
gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet.

d) Werden vom Auftraggeber vorgegebene Limite nicht erreicht, sodass kein Zuschlag erfolgen konnte, wird dem Auftrag-
geber eine Limitgebühr in Höhe von 15% des Limitpreises zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet.

Der Versteigerer ist ermächtigt, Ansprüche aus dem Zuschlag gegen den Bieter im eigenen Namen geltend zu machen.

Der Auftraggeber handelt als       Privatperson       Unternehmer aus seinem nichtunternehmerischen Bereich.

Der Auftraggeber kann bis zu acht Wochen vor dem festgesetzten Auktionstermin vom Versteigerungsauftrag zurücktreten. Er zahlt
in diesem Fall dem Versteigerer 30% des Ausrufpreises zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer als Aufwandsentschädigung.

Dieser Versteigerungsauftrag bezieht sich auf die vorliegende Einlieferung sowie auf künftige Einlieferungen.

Es wird vereinbart, unverkaufte Lose nach Einschätzung des Versteigerers in die nächstfolgende Auktion zu übernehmen.
(Falls unzutreffend, bitte streichen.)

Die beigefügten bzw. umseitig abgedruckten Einlieferungsbedingungen sowie die Allgemeinen Versteigerungs-
bedingungen (AVB) des Versteigerers sind Bestandteil dieses Versteigerungsauftrages.

Weitere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt ausdrücklich auch für Vereinbarungen, die von den Einlieferungs-
bedingungen abweichen.

Soweit gesetzlich zulässig, wird als Gerichtsstand Hamburg vereinbart. Erfüllungsort ist Hamburg.
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VERSTEIGERUNGSAUFTRAG

Postfach 10 30 07 • D-20020 Hamburg • Wendenstraße 4 • D-20097 Hamburg
Tel. 040 / 23 34 35 • Fax 040 / 23 04 45 • www.hba.de • email: info@hba.de

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG
GEBRÜDER EHRENGUT

durch Herrn / Frau

Name ..........................................................................    Vorname ........................................................................

Straße .....................................................................................................................................................................

PLZ / Ort ...................................................................................................................................................................

Tel.-Nr. ...................................................................... Kundennummer ....................................../..................

an die Firma

– nachfolgend als "Versteigerer" bezeichnet –

Ort / Datum .................................................................  Unterschrift ....................................................................
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– nachfolgend als "Auftraggeber" bezeichnet –

Bitte zahlen Sie mir den Versteigerungserlös               per Scheck                per Überweisung

Kontoinhaber ............................................................ Geldinstitut .................................................................

IBAN ......................................................................... BIC ............................................................................
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EINLIEFERUNGSBEDINGUNGEN
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Das eingelieferte Material ist anvertrautes Gut und
bleibt bis zur vollständigen Bezahlung durch den
Käufer Eigentum des Einlieferers, sofern der Verstei-
gerer keinen Vorschuß auf die Einlieferung gewährt
hat.

Die Beschreibung des eingelieferten Materials
erfolgt mit größter Sorgfalt, aber ohne Verbindlich-
keit für den Versteigerer. Der Versteigerer haftet je-
doch für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Auf-
teilung des eingelieferten Materials in Lose und die
Eingruppierung im Rahmen des Auktionskataloges
wird auf der Grundlage umfassender Marktkennt-
nis vorgenommen und ist ausschließlich Sache des
Versteigerers.

Die Rückgabe von Versteigerungsobjekten erfolgt
grundsätzlich in der vom Versteigerer vorgenom-
menen Aufmachung. Bedarfsartikel, wie Alben je-
der Art, Schuber und verwandte Artikel, gelten als
Verpackungsmaterial. Eine Rückgabe, auch bei
unverkauften Losen, kann nicht garantiert werden.

Der Versteigerer behält sich vor, eingeliefertes Ma-
terial nachträglich ganz oder teilweise von der Auk-
tion auszuschließen, wenn sich herausstellt, dass
Angaben des Einlieferers nicht den Tatsachen ent-
sprechen, Fälschungen oder andere Manipulatio-
nen festgestellt wurden. Ein Schadenersatz für den
Einlieferer ist in diesem Fall ausgeschlossen.

Das eingelieferte Material wird mit größter Sorgfalt
aufbewahrt und auf Kosten des Einlieferers ab Über-
nahme gegen Einbruchdiebstahl, Feuer, Leitungs-
wasser sowie Sturm in Höhe des Ausrufpreises ab-
züglich der vereinbarten Provision versichert. Der Aus-
rufpreis stellt die Entschädigungshöchstgrenze dar.
Vor Feststellung des Ausrufpreises durch den Ver-
steigerer gilt als Entschädigungshöchstgrenze der
vorläufige Versicherungswert bei Übernahme.

Der Versteigerer ist ermächtigt, das eingelieferte
Material selbst oder durch Dritte auf Echtheit und
Erhaltungszustand prüfen und ggf. Prüfgutachten
(Fotoatteste oder Befunde) anfertigen zu lassen.
Die Prüfung erfolgt durch Sachverständige, z. B.
des BPP (Bund Philatelistischer Prüfer), des A.I.E.P.
(Association International des Experts Philatéliques),
vergleichbare Institutionen oder freie Prüfer. Der
Einlieferer erklärt sich mit seinem Auftrag damit ein-
verstanden, dass der Prüfer die nach den Richtlini-
en des jeweiligen Verbandes anerkannten, notwen-
digen Maßnahmen für die Prüfung ergreift. Dies
beinhaltet auch die Kennzeichnung von Fälschun-
gen, Verfälschungen und Reparaturen. Die Gültig-
keit der Prüfordnung des jeweiligen Prüfers wird vom
Einlieferer ausdrücklich anerkannt. Eventuelle Prüf-
kosten und alle damit verbundenen Auslagen ge-
hen zu Lasten des Einlieferers. In den Auslagen sind
enthalten: Porto, Verpackung, Transportver-

sicherung, Anfertigung von Fotokopien etc. Die
Prüfgebühren werden dem Einlieferer zum Selbst-
kostenpreis in Rechnung gestellt und bis zur end-
gültigen Abrechnung verauslagt.

Der Versteigerer ist ermächtigt, dem Einlieferer
ab Entstehung der Prüfauslage bis zur endgülti-
gen Abrechnung bankübliche Zinsen zu berech-
nen.

Im Fall einer Reklamation der Ware durch den Er-
werber ist der Versteigerer ermächtigt, die Prüfung
durch den BPP oder vergleichbare Institutionen zu
veranlassen oder zu genehmigen, insbesondere im
Streitfall. Bei einer daraus entstehenden berech-
tigten Reklamation trägt der Einlieferer die Prüfkosten
und alle damit verbundenen Auslagen.

Im Fall einer berechtigten Reklamation ist der Ver-
steigerer nach seinen Allgemeinen Versteige-
rungsbedingungen (AVB) verpflichtet, die Ware von
dem Erwerber unter Erstattung des Kaufpreises zu-
rückzunehmen. Ein dem Einlieferer eventuell be-
reits ausgezahlter Erlös aus dieser Ware ist sofort
zur Rückzahlung fällig. Dies gilt entsprechend auch
für die Nichteinlösung von Vorausrechnungen durch
den Ersteigerer.

Gemäß AVB Ziffer 5 verjähren Ansprüche aller Art –
insbesondere das Reklamationsrecht gemäß
Ziffer 4 – gegen den Versteigerer und den Einliefe-
rer mit Ablauf von drei Monaten, beginnend mit
dem ersten Tag des auf den Versteigerungsmonat
folgenden Kalendermonats. Im Verhältnis zwischen
Versteigerer und Einlieferer verjähren sämtliche An-
sprüche drei Monate später.

Der Versteigerer ist ermächtigt, die von ihm fest-
gesetzten Ausrufpreise ohne Rücksprache mit dem
Einlieferer bei Einzellosen um 10% und bei Samm-
lungen und Partien um 20% zu unterschreiten (bran-
chenübliches Untergebot).

Einlieferer, die auf ihre eigenen eingelieferten Lose
bieten und den Zuschlag erhalten, müssen die
vollen Auktionsgebühren entrichten.

Der Versteigerer ist berechtigt, eingeliefertes Mate-
rial innerhalb von vier Wochen nach der Auktion zu
den vereinbarten Bedingungen anderweitig zu ver-
kaufen (Rücklos- und Freihandverkäufe).

Die Abrechnung des Versteigerungserlöses erfolgt frü-
hestens fünf Wochen, spätestens aber zwölf Wochen
nach der Auktion zu den vereinbarten Bedingungen.
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